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Haarefärbung bei Jugendlichen
Mit 15 Jahren haben sie im Salon Daubel eine Lehre begonnen. Zur Zeit leistet ihre beste Freundin Sandra  im gleichen Salon ein Praktikum ab. Sandra wundert sich, warum alle Bediensteten im Salon nicht mehr ihre natürliche Haarfarbe tragen. Sandra will wissen, warum sie noch keine künstliche Haarfarbe haben?
Erklären sie Sandra die aktuell gültigen rechtlichen Bestimmungen.
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1. Dürfen sich Jungendliche die Haare beim Friseur färben lassen?
Seit dem 1. September hat der Gesetzgeber durch die


Kosmetikverordnung das Haarefärben 

bei Jugendlichen unter 16 Jahren verboten.


2. Welche Haarfärbemittel sind betroffen

Alle Haarfarben, die ab 1. September 2011 auf dem Beipackzettel

den Hinweis dazu enthalten.


3. Warum hat der Gesetzgeber dies beschlossen?

Haarfarben können Allergien hervorrufen. Bei Jugendlichen ist diese 


Gefahr am Größten.


4. Wie ist die Rechtslage: Wenn die Eltern der unter 16 –jährigen der behandelnden Friseurin eine Vollmacht geben, dass für den Allergiefall ihres Jugendlichen, die Friseurin keine Verantwortung trifft!
Im Schadensfalle können die Eltern den Friseur verklagen


und werden vor Gericht Recht erhalten.


Die Friseurin, stellvertretend die leitende Friseurmeisterin,


wird zum Schadensersatz/Schmerzensgeld mit der 


Begründung verurteilt, das die Friseurmeisterin dafür


zu sorgen hat, dass die gesetzlichen


Vorschriften eingehalten werden.


5. Darf mit dieser Gesetzesänderung dann ein Lehrling überhaupt mit Haarfarben bei der Behandlung von Kunden in Berührung kommen?
Dies ist durch die Einhaltung von pers. Schutzmaßnahmen möglich.

Vinyl- oder Nitrilhandschuhe beim Anmischen, Auftragen & Abspülen.
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